
auf Mitgestaltung im Betrieb, bei der Ausarbeitung der 
Pläne, bei der Entwicklung der gesamten Wirtschaft 
ist (S. 13).
Graefrath wendet sich dann der Feststellung zu, daß 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
in vielen ibürgerlichen Staaten neben den traditionellen 
Freiheitsrechten zu Menschenrechten zweiter Klasse 
degradiert werden. Die in den letzten Jahren auf 
internationaler Ebene geführten heftigen Diskussionen 
dienten u. a. dem Versuch, die Beschränkung der Men
schenrechte auf die bürgerlichen Freiheitsrechte zu 
rechtfertigen und die sozialen Rechte zu diskriminie
ren. Als Menschenrechte sollten nur solche Rechte 
gelten, „die Rechte aller Menschen zu allen Zeiten 
sind“ (S. 15). Graeifrath weist die Unhaltbarkeit die
ser Argumentation nach.
Am Beispiel der Gleichberechtigung der Frau widerlegt 
der Verfasser das international von bürgerlichen Kräf
ten vargebrachte Argument, daß es für wirkliche Men
schenrechte genügen müsse, ein Gesetz zu erlassen, 
das die Ausübung der Staatsmacht beschränkt. Wenn 
in einer Verfassung die Gleichberechtigung der Frau 
verkündet, in der Praxis jedoch nichts zur Realisie
rung dieses Grundsatzes getan wird, bleibt dieser Satz 
leere Formel. Anhand der Verfassung und der Praxis 
weist der Autor nach, daß und wie dieses Recht in der 
DDR zur lebendigen Wirklichkeit geworden ist.
Im weiteren widerlegt Graefrath an Beispielen aus der 
Geschichte die in UNO-Gremien aufgestellte Behaup
tung, daß es schwierig sei, soziale und ökonomische 
Rechte zu verwirklichen, weil viele Staaten arm seien 
und nicht die entsprechenden Mittel hätten.
Schließlich polemisiert Graefrath gegen die der bürger
lichen Menschenrechtskonzeption entsprechenden Pra
xis, das juristische Verfahren zur Durchsetzung von 
Menschenrechten in den Vordergrund zu rücken und ein 
anderweitiges Tätigwerdesn des Staates als Beschrän
kung der persönlichen Freiheit aufzufassen. Im Gegen
satz dazu halben die sozialistischen Staaten das Schwer
gewicht gerade auf die Schaffung solcher materiellen 
Bedingungen 'gelegt, die jedem erst die Wahrnehmung 
der Menschenrechte ermöglichen. Gleichwohl messen 
auch die sozialistischen Staaten der juristischen Garan
tie der Menschenrechte — und zwar der politischen wie 
der wirtschaftlichen und sozialen — große Bedeutung 
bei. Es entspricht dem Wesen des Sozialismus, daß 
diese Kontrollverfahren von den Bürgern selbst ge
staltet und ausgeübt werden. Der Verfasser nutzt hier 
wiederum die Gelegenheit, aus der Praxis der DDR 
zu berichten. Sie beweist: Die Menschenrechte in der 
sozialistischen Gesellschaft offenbaren ihren humani
stischen Charakter darin, daß sie den Menschen als 
den Gestalter einer friedliebenden Gesellschaft und 
damit seiner Rechte verstehen.
Die inhaltsreichen Ausführungen Graefraths werden 
durch einen ausführlichen Dokumentenanhang ergänzt, 
den Siegfried Forberger, Sekretär des DDR-Komitees 
für Menschenrechte, zusammengestellt hat. Er ent
hält eine vergleichende Gegenüberstellung aller we
sentlichen Artikel der UN-Konvention über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie der 
einschlägigen verfassungsrechtlichen und anderen ge
setzlichen Bestimmungen der DDR. Selbst unter Be
rücksichtigung der Tatsache, daß dieser Vergleich die 
Komplexität der Grundrechte und ihre Realisierung in 
der DDR nicht völlig sichtbar macht, beweist die Zu
sammenstellung doch, daß in der DDR die Bestimmun
gen der UN-Konvention verwirklicht werden, obwohl 
der DDR der Beitritt zu dieser Konvention noch immer 
völkerrechtswidrig verwehrt wird.
Die Broschüre vermittelt wissenschaftlich begründete 
Argumente für die Auseinandersetzung mit imperiali
stischen Auffassungen über Menschenrechte und gibt 
viele Anregungen zum weiteren Nachdenken.

Prof. Dr. L/ucie H a u p t ,
Deutsche Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“
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